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Sinn und Zweck der Hausaufgaben:
Die Hausaufgaben ergänzen den Unterricht und unterstützen den Lernprozess der Schüler. Die Hausaufgabenstellung ist ausgerichtet auf die Übung, Anwendung und Sicherung im Unterricht erworbener Kenntnisse, Fertigkeiten und fachspezifischer Techniken, die Vorbereitung bestimmter Unterrichtsschritte und -abschnitte oder die Förderung der selbstständigen Auseinandersetzung mit Unterrichtsgegenständen und frei gewählten Themen.

Absprachen über die Art und den Umfang der Hausaufgaben:
Alle Schülerinnen und Schüler müssen in der Grundschulzeit lernen, täglich Hausaufgaben zu erledigen.

1. Schuljahr ~ Es soll Hausaufgaben geben, die aber die Zeit von 20 bis 30 Minuten nicht überschreiten sollten.

2. Schuljahr ~ Es soll regelmäßig Hausaufgaben geben, die während des Schuljahres im Umfang gesteigert werden sollen, bis zu 30 Minuten.

3. Schuljahr ~ Es soll täglich Hausaufgaben geben, die die Zeit von 45 bis 60 Minuten nicht übersteigen sollen.

4. Schuljahr ~ Es soll täglich Hauaufgaben geben, die bis zu 60 Minuten dauern dürfen und zunehmend qualitativ gesteigert werden sollen. 

Bei den angegebenen Zeitetn handelt es sich um Richtwerte, die individuell über- bzw. unterschritten werden können.
Die Hausaufgaben und die Ankündigung von schriftlichen Arbeiten in den verschiedenen Fächern werden an eine von der Klassenlehrkraft bestimmte Wandtafelseite angeschrieben und dürfen von den Kindern nicht entfernt werden. Die Kinder notieren ihre Hausaufgaben in einem dafür angelegten Heft.

Würdigung der Hausaufgaben:
Die Hausaufgaben werden kontrolliert und angemessen gewürdigt. Sie werden nicht benotet. Nicht gemachte Hausaufgaben werden von jeder Lehrkraft in einer Liste dokumentiert.

Ahndung bei nicht erledigten Hausaufgaben:
Die Hausaufgaben müssen nachgeholt werden, wenn sie nicht oder nicht vollständig oder qualitativ  schlecht ausgeführt wurden.
Bei einer Häufung von nicht erledigten Hausaufgaben erfolgt eine schriftliche oder mündliche Benachrichtigung der Eltern. Hier gilt ein Richtwert von 3 unerledigten Hausaufgaben innerhalb eines kurzen Zeitraumes.
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